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2.	Impressum
ÖFFENTLICHE	BEKANNTMACHUNG

7.	Änderungssatzung
der	Verbandsgemeinde	Flechtingen	zur	Umlage	 

der	Verbandsbeiträge	der	Unterhaltungsverbände	„Aller“,	 
„Großer	Graben“,	„Obere	Ohre“	und	„Untere	Ohre“

Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG 
LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Artikel 20 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des 
Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunal-
rechtlicher Vorschriften vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 
2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) 
zuletzt geändert am 05.April 2019 (GVBl. LSA S. 66) und der §§ 1, 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996, zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 02. Februar 2019 (GVBl. LSA S. 
284), hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 15. September 
2020 die folgende 7. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträ-
ge der Unterhaltungsverbände „Aller“, „Großer Graben“, „Obere Ohre“ 
und „Untere Ohre“ beschlossen.
Die 6. Änderungssatzung der Verbandsgemeinde Flechtingen zur Um-
lage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Aller“, „Großer 
Graben“, „Obere Ohre“ und „Untere Ohre“ vom 10.12.2019 wird wie 
folgt geändert.

§ 4
Umlageschuldner

(1)  Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum (Kalenderjahr, für 
das die Umlage festzusetzen ist) Eigentümer eines im Gemeindege-
biet gelegenen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstückes ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3)   1Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person des Um-
lageschuldners, so geht die Umlagepflicht auf den neu eingetragenen 
Berechtigten. 2Dabei beginnt die Umlagepflicht ab dem Tage nach 
erfolgter Umschreibung im Grundbuch.

(4)  1Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder 2 nicht zu ermitteln, so 
tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück nutzt, er-
satzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlageschuldner nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. 

  2Ein Umlageschuldner ist dann nicht zu ermitteln, wenn der Eigen-
tümer oder der Erbbbauberechtigte unter Heranziehung der grund-
stücksbezogenen Unterlagen, eine Anfrage beim zuständigen Nach-
lassgericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als Person und 
nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. 3Dabei ent-
spricht der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu ermitteln 
ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit des Pflichtigen des § 
13 Abs. 1 Nr. 4b) Satz 1, Satz 2 KAG LSA.

(5)  Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 begründet 
keine eigene Umlagepflicht. 

(6)  1Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umlage-
schuldner sind Gesamtschuldner. 2Mehrere Umlageschuldner nach 
Abs. 3 werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlageschuld ent-
sprechend des auf sie fallenden zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 Satz 
2 in Anspruch genommen.

§ 14
In-Kraft-Treten

Die 7. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.
Flechtingen, den 15.09.2020

M. Weiß
Verbandsgemeindebürgermeister 
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